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1.	 … FÜR ALLE STEUERZAHLER

Statistik

Fast zwei Drittel der Einsprüche  
beim Finanzamt haben Erfolg

Nach einer aktuellen Statistik des Bundesfinanzmi-
nisteriums haben Steuerzahler im Jahr 2021 insge-
samt 3.047.803 Einsprüche bei den Finanzämtern 
eingelegt. Zusammen mit den unerledigten Ein-
sprüchen aus den Vorjahren hatten die Finanzämter 
damit über 5,6 Millionen Einsprüche zu bearbeiten.

In fast zwei Drittel der Fälle (63,4 %) waren die Steu-
erzahler mit ihrem Einspruch erfolgreich, so dass 
die Bescheide zu ihren Gunsten geändert wurden. 
Tatsächlich oder zumindest teilweise erfolglos blie-
ben nach der Statistik nur 16,2 % der Einsprüche. In 
diesen Fällen wurde durch (Teil-)Einspruchsent-
scheidung ganz oder teilweise abschlägig über die 
Einsprüche entschieden. 19,8 % der Einsprüche 
nahmen die Einspruchsführer zudem selbst wieder 
zurück.

Hinweis: Die hohe Erfolgsquote bei den Einsprüchen 
zeigt, dass es sich durchaus lohnen kann, Einspruch 
gegen den eigenen Steuerbescheid einzulegen. In die 
Statistik fallen aber auch „Einspruchserfolge“, die da-
durch entstehen, dass der Steuerzahler per Einspruch 
zum Beispiel eigene Fehler korrigiert und vergessene 
absetzbare Kosten nacherklärt.

Steuerbescheide sind zeitnah nach Erhalt auf 
Richtigkeit zu prüfen, denn Einsprüche müssen 
innerhalb eines Monats nach Erhalt des Bescheids 
schriftlich beim jeweils zuständigen Finanzamt 
eingehen. 

Hinweis: Selbstverständlich prüfen wir Ihre Steu-
erbescheide zeitnah und kümmern uns bei fehler-
haften Bescheiden um Ihren Rechtsschutz. Da das 
Einspruchsverfahren seine Tücken hat, sollten Sie bei 
Einsprüchen auf unsere Expertise setzen.

Entlastung	

Umsatzsteuersatz für Gas- und  
Wärmelieferungen temporär gesenkt

Befristet vom 01.10.2022 bis zum 31.03.2024 hat 
der Gesetzgeber den Umsatzsteuersatz für Gas- 
und Wärmelieferungen von 19 % auf 7 % gesenkt. 
Diese Änderung geht auf das Gesetz zur temporä-
ren Senkung des Umsatzsteuersatzes auf Gasliefe-
rungen über das Erdgasnetz zurück. Anders als der 
Name vermuten lässt, umfasst das Gesetz auch die 
Lieferung von Fernwärme. 

Von der Ermäßigung ausgeschlossen sind Gaslie-
ferungen durch Tanklastwagen, wenn diese nicht 
zur Wärmeerzeugung verwendet werden, Lieferun-
gen von Gas in Flaschen bzw. Kartuschen und wei-
tere Lieferungen, die nicht über das Erdgas- oder 
Fernwärmenetz erfolgen. 

Für die Frage, welcher Steuersatz zur Anwendung 
kommt, ist im Grundsatz das Ende des Ablesezeit-
raums maßgeblich. Enden die Ablesezeiträume zu 
einem Zeitpunkt nach dem 30.09.2022 und vor dem 
01.04.2024, sind grundsätzlich die Lieferungen des 
gesamten Ablesezeitraums dem ab 01.10.2022 gel-
tenden Umsatzsteuersatz von 7 % zu unterwerfen. 
Daraus ergibt sich für einen jährlichen Ablesezeit-
raum vom 01.10.2021 bis zum 30.09.2022, dass der 
Regelsteuersatz von 19 % anzuwenden ist; für einen 
jährlichen Ablesezeitraum vom 01.11.2021 bis zum 
31.10.2022 gilt der ermäßigte Steuersatz.

Für laufende Ablesezeiträume müssten die Anbie-
ter von Gas und Wärme die Abschlagsrechnungen, 
die nach dem 30.09.2022 und vor dem 01.04.2024 
erstellt werden, auf den ermäßigten Steuersatz an-
passen.

Das BMF hat einige Vereinfachungsregeln erlassen. 
So wird es nicht beanstandet, wenn die Berück-
sichtigung des ermäßigten Steuersatzes erst im 
Rahmen der Schlussrechnung vorgenommen wird 
und die Abschlagsrechnungen weiterhin mit dem 
Regelsteuersatz erstellt werden.

Hinweis: Die befristete Senkung des Umsatzsteuersat-
zes für Gas- und Wärmelieferungen soll die gestiege-
nen Energiepreise abmildern.
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Photovoltaikanlage einer gewerblichen Tätigkeit 
nachgegangen, die auf die vermögensverwaltende 
Tätigkeit „abgefärbt“ habe.

Der BFH hat diese Einschätzung bestätigt, weil 
auch originär gewerbliche Verluste nach der ge-
setzlichen Neuregelung zu einer Abfärbung führen. 
Die rückwirkende Geltung des Gesetzes hat der 
BFH als verfassungsgemäß beurteilt. Die von der 
Rechtsprechung geschaffenen und von der Finanz-
verwaltung akzeptierten Bagatellgrenzen sind auch 
bei Anwendung der Neuregelung zu beachten. Im 
Streitfall hatten die gewerblichen Verluste die Baga-
tellgrenzen überschritten, so dass eine gewerbliche 
Abfärbung unvermeidlich war.

Hinweis: Eine gewerbliche Abfärbung kann in der 
Praxis von vornherein durch gesellschaftsrechtliche 
Gestaltungen vermieden werden.

Wir helfen Ihnen gern im Vorfeld mit einer entspre-
chenden Beratung.

Aufteilungsschlüssel	

Neues zur Vorsteueraufteilung bei  
gemischt genutzten Gebäuden

Welcher Aufteilungsschlüssel ist bei der Vor-
steueraufteilung für gemischt genutzte Gebäude 
anzuwenden? Wann ist der Flächenschlüssel 
anzuwenden und wann der objektbezogene Um-
satzschlüssel? Oder spielen die Nutzungszeiten 
eine Rolle? Zu diesen Fragen hat sich das Bundes-
finanzministerium geäußert und dabei mehrere 
Urteile des Bundesfinanzhofs (BFH) und des Euro-
päischen Gerichtshofs berücksichtigt.

Unternehmen, die zum Vorsteuerabzug berech-
tigt sind, erhalten – sofern der Abzug nicht ausge-
schlossen ist – die von anderen Unternehmen in 
Rechnung gestellte deutsche Umsatzsteuer vom 
Finanzamt zurück. 

Vorsteuern für Eingangsrechnungen bei gemischt 
genutzten Gegenständen, die sowohl für steuerfreie 
als auch für steuerpflichtige Umsätze verwendet 
werden, sind in einen abziehbaren und einen nicht-
abziehbaren Teil aufzuteilen. Die Aufteilung muss 
nach einem sachgerechten Aufteilungsschlüssel 

2.	 ... FÜR UNTERNEHMER

Vermögensverwaltung

Verluste aus Photovoltaikbetrieb  
führen zu gewerblicher Abfärbung

Freiberuflich, land- und forstwirtschaftlich oder 
vermögensverwaltend tätige Personengesellschaf-
ten stuft das Finanzamt in vollem Umfang als Ge-
werbebetrieb ein, wenn sie nebenher Einkünfte 
aus einer gewerblichen Tätigkeit erzielen („Abfär-
bung“). Infolge dieser Einordnung fällt häufig Ge-
werbesteuer an.

Hinweis: Nach einer gesetzlichen Neuregelung aus 
dem Jahr 2019 werden die Einkünfte der Personen-
gesellschaft auch dann insgesamt gewerblich „ein-
gefärbt“, wenn die originär gewerblichen Einkünfte 
negativ sind.

Zu berücksichtigen ist aber eine vom BFH entwi-
ckelte Bagatellgrenze: Die originär gewerbliche 
Tätigkeit einer ansonsten freiberuflich tätigen 
Personengesellschaft führt danach nicht zur ge-
werblichen Umqualifizierung einer im Übrigen 
freiberuflichen Tätigkeit, wenn die originär gewerb-
lichen Nettoumsatzerlöse

	■ 3 % der Gesamtnettoumsätze der Personenge-
sellschaft (relative Grenze) und 

	■ zugleich einen Höchstbetrag von 24.500 € im 
Veranlagungszeitraum (absolute Grenze) 

nicht übersteigen. Jetzt hat der BFH zur Abfärbung 
von Verlusten entschieden: Auch die Einkünfte 
einer vermögensverwaltenden GbR sind in ge-
werbliche Einkünfte umzuqualifizieren, wenn die 
GbR originär gewerbliche Verluste oberhalb der 
Bagatellgrenzen erzielt. Im Streitfall hatte eine 
vermögensverwaltende GbR auf einem von ihr 
vermieteten Grundstück eine Photovoltaikanlage 
betrieben, aus der sie gewerbliche Verluste erwirt-
schaftete. Die GbR erklärte Einkünfte aus Vermie-
tung und Verpachtung sowie (isoliert davon) 
gewerbliche Verluste aus dem Betrieb der Photo-
voltaikanlage (die oberhalb der Bagatellgrenzen 
lagen). Das Finanzamt ging demgegenüber davon 
aus, dass die GbR ausschließlich gewerbliche Ein-
künfte erzielt hatte. Sie sei mit dem Betrieb der 
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erfolgen. In Betracht kommen bei gemischt genutz-
ten Gebäuden ein Flächen-, ein Umsatz- oder ein 
Nutzungszeitenschlüssel. Der Gesetzgeber lässt 
im Einzelfall auch andere Aufteilungsschlüssel zu, 
sofern sie sachgerecht sind. Wenn mehrere Vertei-
lungsschlüssel ein präzises Ergebnis liefern, darf 
der Unternehmer entscheiden, welchen Vertei-
lungsschlüssel er anwendet.

Die Vorsteueraufteilung erfolgt grundsätzlich nach 
dem Verhältnis der Nutzflächen des Gebäudes (ob-
jektbezogener Flächenschlüssel), da dies nach 
Auffassung der Finanzverwaltung die wirtschaftlich 
präzisere Aufteilungsmethode gegenüber dem Ge-
samtumsatzschlüssel darstellt.

Laut BFH ist eine Vorsteueraufteilung nach dem Um-
satzschlüssel dann zulässig, wenn die Ausstattung 
der Räumlichkeiten erhebliche Unterschiede auf-
weist. Die Finanzverwaltung nennt unter Berufung 
auf den BFH einige Beispiele für die unterschiedli-
che Ausstattung von Räumen (z. B. ein Raum ist lu-
xuriös, die anderen sind schlicht ausgebaut).

Bei erheblichen Abweichungen in der Geschoss-
höhe kann die Vorsteueraufteilung anstelle des Ge-
samtumsatzschlüssels nach dem umbauten Raum 
erfolgen. Voraussetzung hierfür ist, dass die Auftei-
lung in diesen Fällen eine präzisere wirtschaftliche 
Zurechnung der Vorsteuerbeträge ermöglicht. Da-
von ist auszugehen, wenn Gebäudeteile mit unter-
schiedlichen Geschosshöhen, aber ansonsten ohne 
erhebliche Unterschiede in der Ausstattung zu be-
urteilen sind.

Hinweis: Wir beraten Sie gern zum optimalen Auftei-
lungsschlüssel.

3.	 … FÜR ARBEITGEBER UND  
ARBEITNEHMER

Freibetrag	

Inflationsausgleichsprämie ist seit dem 
26.10.2022 steuerfrei zahlbar

Im Gesetz zur temporären Senkung des Umsatz-
steuersatzes auf Gaslieferungen über das Erdgas-
netz wurde eine für Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
bedeutsame Steuerbefreiung „versteckt“. Danach 
kann eine vom Arbeitgeber zusätzlich zum ohnehin 
geschuldeten Arbeitslohn gezahlte Inflationsaus-
gleichsprämie bis zu insgesamt 3.000 € steuer- und 
sozialversicherungsfrei gezahlt werden. Gehalts-
umwandlungen zugunsten der Zahlung einer In-
flationsausgleichsprämie sind demgegenüber nicht 
begünstigt.

Der Höchstbetrag von 3.000 € gilt für zusätzliche 
Zahlungen, die in der Zeit vom 26.10.2022 bis zum 
31.12.2024 geleistet werden. Damit kann die Steu-
er- und Beitragsfreiheit auch für entsprechende 
Teilzahlungen in den Jahren 2022, 2023 und 2024 
genutzt werden. Begünstigt sind nach dem inso-
weit eindeutigen Gesetzeswortlaut sowohl Geld-
leistungen als auch Sachbezüge.

Hinweis: Die Steuerbefreiung greift unabhängig da-
von, ob der Arbeitgeber die Zahlungen freiwillig oder 
aufgrund tarifvertraglicher, betrieblicher oder indi-
vidualvertraglicher Grundlage leistet. Sie gilt für alle 
Arbeitnehmer im steuerlichen Sinne und damit auch 
für pauschal besteuerte Aushilfskräfte.

Unternehmensinteresse	

Outplacement-Leistungen berechtigen 
zum Vorsteuerabzug

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat die Frage beant-
wortet, ob der Arbeitgeber die von einem Out-
placement-Unternehmen in Rechnung gestellte 
Umsatzsteuer als Vorsteuer abziehen kann.

Im Streitfall wollte ein Unternehmen seinen Per-
sonalaufwand – und damit die Belegschaft – re-
duzieren. Die Mitarbeiter waren aber zum großen 
Teil aufgrund von Tarifverträgen unkündbar und 
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unbefristet beschäftigt. Daher war der Personalab-
bau nur auf freiwilliger Basis und mit Zustimmung 
der betroffenen Mitarbeiter möglich. Das Unter-
nehmen beauftragte daraufhin ein Outplacement-
Unternehmen, um einen freiwilligen Wechsel der 
Mitarbeiter anzuregen und sie hinsichtlich einer 
Neuorientierung zu betreuen, zu beraten und zu 
unterstützen. Die Beratung beinhaltete eine Stand-
ortanalyse der Mitarbeiter, Bewerbungstrainings, 
eine Perspektiv- und Motivationsberatung sowie 
Vermittlungstätigkeiten. Das Finanzamt versagte 
dem Unternehmen den Vorsteuerabzug aus den 
personenbezogenen Outplacement-Leistungen. 
Es vertrat den Standpunkt, dass nicht das Unter-
nehmensinteresse im Vordergrund gestanden hat-
te, sondern das Eigeninteresse der Mitarbeiter an 
einer Beratung.

Der BFH hat den Vorsteuerabzug jedoch zugelas-
sen. Das Interesse des Unternehmens an einem 
Personalabbau habe das Interesse der unkündba-
ren und unbefristeten Beschäftigten an einem neu-
en Arbeitsplatz überwogen. Den Beschäftigten sei 
durch die Outplacement-Beratung ein ursprüng-
lich nicht gewünschter Vorteil aus unternehmeri-
schen Gründen „aufgedrängt“ worden.

4.	 … FÜR HAUSBESITZER

Sanierungsaufwand	

Entnahme einer Wohnung ist  
keine Anschaffung

Wenn an Mietobjekten innerhalb von drei Jahren 
nach ihrer Anschaffung umfangreiche Instandset-
zungs- oder Modernisierungsmaßnahmen durch-
geführt werden, drohen Vermietern erhebliche 
steuerliche Nachteile: Kosten, die eigentlich als 
Erhaltungsaufwendungen sofort abziehbar sind, 
stellen anschaffungsnahe Herstellungskosten 
dar, wenn sie (ohne Umsatzsteuer) 15 % der An-
schaffungskosten des Gebäudes übersteigen. Dies 
führt dazu, dass sich die Instandsetzungs- oder 
Modernisierungskosten nur noch über die regu-
läre Abschreibung des Gebäudes steuermindernd 
auswirken. Ein sofortiger Werbungskostenabzug 
ist dann nicht mehr möglich. 

Ob die Dreijahresfrist auch durch die Entnahme ei-
ner Wohnung aus dem Betriebsvermögen in Gang 
gesetzt werden kann, hat nun der Bundesfinanz-
hof (BFH) untersucht. Im Streitfall hatte der Kläger 
eine Wohnung aus seinem landwirtschaftlichen 
Betriebsvermögen entnommen und anschließend 
grundlegend saniert. Die Kosten hierfür beliefen 
sich in den ersten drei Jahren nach der Entnahme 
auf insgesamt rund TEUR 83, die der Kläger als 
sofort abziehbaren Erhaltungsaufwand bei seinen 
Vermietungseinkünften geltend machte (er ver-
mietete an seine Tochter).

Das Finanzamt war der Auffassung, dass der Kläger 
den Aufwand nur als anschaffungsnahe Herstel-
lungskosten über die Nutzungsdauer des Objekts 
verteilt abschreiben könne (linear mit 2 % pro Jahr). 
Der Kläger machte dagegen geltend, dass keine 
entgeltliche Anschaffung der Wohnung vorgelegen 
habe und die Dreijahresfrist somit nicht in Gang 
gesetzt worden sei, innerhalb derer anschaffungs-
nahe Herstellungskosten hätten anfallen können. 
Die Entnahme sei nämlich kein anschaffungsähn-
licher Vorgang.

Der BFH urteilte ebenfalls, dass die Entnahme 
einer Wohnung aus dem Betriebsvermögen kei-
ne Anschaffung im Sinne der Regelungen zu 
anschaffungsnahen Herstellungskosten ist. Die 
Baukosten waren zu Unrecht als anschaffungsna-
he Herstellungskosten eingeordnet worden. Für 
die Annahme einer Anschaffung fehlt es sowohl an 
der notwendigen Gegenleistung als auch an einem 
Rechtsträgerwechsel, sofern das Wirtschaftsgut in 
das Privatvermögen desselben Steuerzahlers über-
führt wird.

Hinweis: Der BFH hat die Sache gleichwohl an die 
Vorinstanz zurückverwiesen, da noch zu klären war, 
ob die Baukosten möglicherweise nach den Bewer-
tungsmaßstäben des Handelsgesetzbuchs zu den Her-
stellungskosten zählen.
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Fristverlängerung	

Drei Monate mehr Zeit für die  
Grundsteuererklärung

Falls Sie Ihre Grundsteuererklärung selbst erstel-
len möchten und noch nicht abgegeben haben, 
können Sie kurz aufatmen: Die Finanzminister der 

Länder haben in Abstimmung mit dem Bundesfi-
nanzministerium beschlossen, die Frist zur Abgabe 
der Erklärungen von Ende Oktober 2022 auf Ende 
Januar 2023 zu verlängern.

Hinweis: Das neue Fristende ist unbedingt einzuhal-
ten. Selbstverständlich können Sie bei der Grundsteu-
ererklärung mit unserer Unterstützung rechnen.

Mit freundlichen Grüßen

Ratio Treuhandgesellschaft mbH 
Steuerberatungsgesellschaft 
Landwirtschaftliche Buchstelle

T. Beuck  ·  A. Haß  ·  B. Potratz
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KONTAKT

Kiel
Hopfenstraße 67 · 24103 Kiel
Tel. (0431) 66 382-680 · Fax (0431) 66 382-688
E-Mail stb@ratio-kiel.de · www.ratio-kiel.de

Eingetragen im Handelsregister
Amtsgerichts Kiel HRB 1253

Stralsund
Frankenwall 19 a · 18439 Stralsund
Tel. (0 38 31) 61 02-0 · Fax (0 38 31) 61 02-420
E-Mail stb@ratio-hst.de · www.ratio-hst.de

Eingetragen im Handelsregister
Amtsgerichts Stralsund HRB 3168

Flensburg
Europastraße 104 · 24976 Handewitt (OT Jarplund)
Tel. (0461) 31 441-0 · Fax (0461) 31 441-499
E-Mail stb@ratio-fl.de · www.ratio-fl.de


